
. Entschädiqtmgssatzung 

der Ganeinde lföchst i. O::iw. 

Odenwaldkreis 

. : .. ·· .. 

Aufgrund· der§§ 5 und 27 der Hessischen Gemeindeordrn.mg (HGO) van 25.2.1952 

(GVBl. I s. 11) in der Fassung van 1.7.1960 (GVBl. . I s. 103), zuletzt geän-.. ._,_ 

dert durch Gesetz van\ 24. Juni 1978 (GVBl. I S. 420) hat die Geneindever-
' tretung in Höchst i. 6a.w. am 19.12.1978 folgende Entschädigungssatzung 

beschlossen: 

§ 1 
., 

Ersatz des Verdienstausfalles 

(1) Gemeindevertreter, Mitglieder der Ortsbeiräte, ehrenamtlich2 Beigeord.-.ete 

und andere ehrenamtlich Tätige erhalten zur pauschalen .Ab;Jelttmg :ihres 

Verdienstausfalles einen Betrag von DM 40 ,- pro Sitzung der Go....rreindever

tretl.mg, der Fraktion, des Ortsbeirates, des Gemeindevorstandes oder des 

Gremiums, dem sie als Mitglied oder krai..-<=t Gesetzes mit beratender St.urrne 

angehören. 

~ , (2) Der Durchschnittssatz nach Abs. 1 wird nur denjenigen ehrenamtlich Tätigen 
(' .:-~ 

ge,rcilrrt, denen nachweisbar ein Verdienstausfall entstehe.."1 kann. Hausfrauen 

wird der Durchschnittssatz ohne diesen Nachweis gewährt. 
l 

(3) Anstelle des Durchschnittssatzes nach Abs. 1 kann der tatsächlic.ri entstan

dene und nachgewiesene Verdienstausfall verlangt werden . 

• § 2 . 

Ersatz der Fahrt.kosten _ 

(1) Ehrenamtlich Tätige haben .AlIBpruch auf El.~tz ihrer tatsächlich entstandenen 

und nachgewiesenen Fahrtkosten. 
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-Bei Benutzung eines KraftfahrzeUJes kann anstelle der Fahrtkosten nach 

Abs. 1 eine Wegstreckenentschädigung nach den für anerkannt privateigene 

Fahrzeuge jeweils geltenden Sätzen des Hessisc.'len Reisekostengesetzes 

verlangt werden. Für die Mit:nahrre weiterer ehrenamtlich Tätiger in einem 

Kraftfahrzeug wird eine zusätzliche Mitnahrceentschädigung in Höhe von DM 

0,03 pro Person und Kilareter gezahlt. 

§ 3 

Aufwandsentschädigungen 

( 1) Ehrenamtlich Tätigen wird neben dem Ersatz des . Verdienstausfalles und der 

Fahrtkosten pro Sitzung der Gemeindevertretung, der Fraktionen, des Orts

beirates, des Gemeindevorstandes oder des Gremiuns, dem sie als Mitglied 

cx1er kraft Gesetzes mit beratender Stimne angehören, ·eine Aufwandsent-

schädigung in Iföhe von IM 15,-- gewährt. 

- - · -· - ••• (2) Die Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 wird für die Hah.mehrmmg besonderer 

Funlctionen und die hierdurch entstehenden h5heren Aufwendungen LTl. der Weise 

erhöht, daß der Vorsitzende der Gerreindevertretung, die Fraktionsvqrsitzen

den und die Ortsvorsteher hierfür zusätzlic.'1 rronatlich eine Pauschale von 

(3) Vertritt ein ehrenamtlicher Beigeordneter den BürgentEister, so erhält er 

bei zusarrmenhänge."lder Vertretung (Urlaub, Krankheit, usw.) je A...-rbeitstag 

1/30 des nona.tlichen Grundgehaltes des Bürgenreisters, mindestens jedoch 

die Höhe seines entgangenen Verdienstes. 

(4) Ni.mnt ein ehrenamtlich Tätiger am selben Tag rrehrere Tätigkeiten wahr, für 

die eine sitzungsbezo:rene Aufwandsentsc.'1-iädigung nac.ri ~.bs. 1 gewährt wird, so 

wird die hierfür insgesamt zu ge-t-c:airende Aufwandsentschädigung auf das zwei

fache des in Abs. 1 genannten Betrages regrenzt. 

(5) Ninmt ein ehrenamtlich Tätiger rnehreleFunktionen wahr, für die Erhöhtmgen 

der Aufwandsentschädigung nach Abs. 2 gewährt werden, so hat er Anspruch 

auf die allen Funktionen entsprer"-henden Erhöhungen. 

• • · • - ••- --: 2r::r::::, • C 
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§ 4 

Fraktionssitzungen 

. ... _ ..... 

(1) Ehrenamtlich Tätige - mit Ausnahme der Mitglieder der Ortsbeiräte - erhalten 

für die Teilnahrre an FraktionssitzungaT'l Ersatz des_ Verdienstausfalles, der 

Fahrtkosten \md eine Aufwandsentschädigung gemäß §§ 1 bis 3. r c _ -- . , , ...,) 

(2) Die Zahl der nach Abs. 1 ersatzpflichtigen Fr~~nssitzungen wird auf drei

zehn pro Jahr begrenzt. 

§ 5 

Diens-'-LXeisen, Studienreisen 

(1) Bei Dienstreisen erhalten Gerreindevertreter, Mitglieder c;1er Ortsbeiräte, 

ehrenamtliche Beigeordnete und sonstige ehrenamtlich tätige Einwohner Reise

kosten nach Stufe 1 des Hessischen Reisekostengesetzes van .27.8.1976 (GVBl. 

I S. 390) _in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Studienreisen sCMie kcmnunalp:>litische .Tagungen ca.er Fortbildungsveranstal-

• tungen gelten als Dienstreisen. Sie bedürfen der Zustimnung des Haupt- tmd 

Finanzausschusses. 

• § 6 

Unü.bertragbarkeit, Unverzichtbarkeit 

'Die Ansprüche auf die in den §§ 1 bis 3 und 5 geregelten Bezüge sinä nicht über

tragbar. Auf die Au:fw-o.ndsentschädigung kann weder ganz noch teilweise verzichtet 

werden. 

§ 7 

Inkrafttreten 

Di ese_ Satzung tritt' am 1.1.1979 in Kraft. Gleichzeitig tritt die b i sherige Ent

schä~gungssatzung der Gßreinde lfochst i. Odw. van 13. Mai 1977 außer Kraft. 

. . .... -~~,1\: · . 
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Höchst i. Odw., den 21.12.1978 

Diese Satzung wurde gemäß § 10 der Hauptsatzung van ··13.5.1977 durch 

Ab:rruck im Mürnling-Poten, Iföchst i. Odw., van 29.12.1978 veröffentlicht. 

, . Höchst i. Odw., den 29.12.1978 

Bürge:rineister 1 

• •.: 


